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Flurbereinigungsgericht Mlnster, Urteil vom 27.06.1975 - IX G 22/74

Leitsatze

1 Die Anwendung des § 64 FlurbG muf8 eine sachlich und rechtlich eng begrenzte Ausnahme
. bleiben.

2 Unter den Voraussetzungen des § 64 FlurbG ist die Ricknahme begunstigender
* | Verwaltungsakte stets zulassig.

3 Nach Eintritt des neuen Rechtszustandes kann nur § 64 FlurbG materielle Grundlage fur
. die Anderung einer Abfindung sein.

4 In einem Verfahren nach § 1 FlurbG rechtfertigt die Notwendigkeit der Landbeschaffung fir
. eine Trinkwassertalsperre die Anderung des Flurbereinigungsplanes hinsichtlich der
Ricknahme der Zuteilung eines Reserveplanes nicht.

Aus den Grunden

Der Plannachtrag VIl ist, soweit darin die Zuteilung des Reservegrundstlicks Flur 1 Nr. 99 in GréRe von
139,65 a mit 1.052 Werteinheiten (WE) an den Klager aufgehoben worden ist, rechtswidrig.

Denn es fehlt an der Rechtsgrundlage fir diese nachtragliche Anderung.

Bei der Anderung des Flurbereinigungsplanes sind die allgemeinen Grundsatze Gber den Widerruf und die
Ricknahme beglnstigender Verwaltungsakte nicht anzuwenden. Wohl aber ist unter den Voraussetzungen
des § 64 FlurbG die Ricknahme begunstigender Verwaltungsakte stets zulassig (vgl. Flurbereinigungsgericht
Koblenz, Urteil vom 25. 8. 1966 - 3 C 97/65, Recht der Landwirtschaft (RdL) 1967, 81 = Rechtsprechung zur
Flurbereinigung (RzF - 4 - zu § 37 Abs. 2 FlurbG).

Die Anwendung des § 64 FlurbG muf eine sachlich und rechtlich eng begrenzte Ausnahme bleiben, weil
andernfalls die gesetzlich angestrebte Rechtssicherheit gegenilber allen Teilnehmern und die damit
verbundene Befriedung innerhalb der Flurbereinigungsgemeinde erheblich erschittert wirde (vgl.
Flurbereinigungsgericht Koblenz, Urteil vom 9.10.1968 - 3 C 46/68, RdL 1969, 80 = Innere Kolonisation (IK)
1969, 231 = Zeitschrift fir Miet- und Raumrecht (ZMR) 1969, 157 = Deutsches Verwaltungsblatt (DVBI)
1969, 756 (Leitsatz) unter Hinweis auf Urteil vom 29.8.1963 - 3 C 53/62, RdL 1964, 131 = ZMR 1966, 118).
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Als Rechtsgrundlage fur die nachtragliche Anderung kommt hier lediglich die Sonderbestimmung des § 64
FlurbG in Betracht. Denn im Flurbereinigungsverfahren M. war im Zeitpunkt der Bekanntgabe des
Plannachtrags VIl bereits mit der vorzeitigen Ausfihrungsanordnung der Flurbereinigungsbehérde vom
27.10.1972 der Eintritt des neuen Rechtszustandes auf den 15.12.1972 festgesetzt worden. Nach dieser
Sondervorschrift kann die Flurbereinigungsbehérde den Flurbereinigungsplan nur andern oder erganzen,
wenn offentliche Interessen oder wichtige, nicht vorherzusehende wirtschaftliche Bedurfnisse der Beteiligten
es erfordern oder wenn ihr eine rechtskraftige gerichtliche Entscheidung bekannt wird. Zwar gelten fur das
Verfahren die § 59 bis § 63 FlurbG sinngemaR, nicht aber als materielle Grundlage fiir die Anderung. Danach
ist es der Flurbereinigungsbehoérde in diesem fortgeschrittenen Stand des Verfahrens ebenso wie im
Beschwerdeverfahren der Oberen Flurbereinigungsbehoérde (Spruchstelle) nach § 141 Abs. 2 FlurbG
grundsatzlich verwehrt, auBerhalb der Abhilfe begriindeter Beschwerden Anderungen des
Flurbereinigungsplans vorzunehmen, die sie flr erforderlich halt, wie dies der Flurbereinigungsbehérde vor
dem Eintritt des neuen Rechtszustands nach § 60 Abs. 1 Satz 2 a.a.0. noch mdéglich ist. Ausgenommen sind
lediglich Anderungen auf Grund der vorgenannten in § 64 FlurbG aufgefiihrten besonderen
Tatbestandsvoraussetzungen.

Die Behauptung der Beklagten, es sei nicht vorherzusehen gewesen, dal’ sie nach der Weisung des Ministers
far Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten vom 22.12.1972 mit der Beschaffung von Land fir den A.-
Verband zum geplanten Bau der Trinkwassertalsperre im N.-Tal beauftragt werde, erfullt nicht diese
Tatbestandsvoraussetzungen. Dieser ministerielle Auftrag, mit dem die Flurbereinigungsbehdérde im Ubrigen
lediglich gebeten wurde, dem A.-Verband bei der Beschaffung der fur die Talsperre bendtigten Grundstucke
im Rahmen der im Bereich des Amtes flr Agrarordnung in S. laufenden Flurbereinigungsverfahren behilflich
zu sein, zwingt nicht zu der Aufhebung der Zuteilung des Flurstiicks Flur 1 Nr. 99 an den Klager. Zwar
kdnnte unter den Voraussetzungen des § 40 FlurbG fur 6ffentliche Anlagen wie Wasserversorgungsanlagen (
§ 37 Abs. 2 FlurbG) Land in verhaltnismafRig geringem Umfang im Flurbereinigungsverfahren zu Lasten der
Teilnehmer bereitgestellt und dem Baulasttrager zur Verfligung gestellt werden. Nach dem Eintritt des
neuen Rechtszustandes ist eine Anderung des Flurbereinigungsplans aber nur noch zuléssig, wenn solche
offentlichen Interessen es erfordern. Das ist hier nicht der Fall. Mangels entsprechender Zielsetzungen bei
Anordnung des Flurbereinigungsverfahrens M. und einer Planfeststellung nach § 31 des
Wasserhaushaltsgesetzes vom 27.7.1957, BGBI. | 1110, ber. 1386, geandert durch Gesetz vom 15.8.1967,
BGBI. 1 909 und nach § 67 des Wassergesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 22.5.1962, GV NW
235, ber. 542/SGV NW 77, kann sich die Landbereitstellung fir die N.-Talsperre im Rahmen der
Flurbereinigung jetzt nur noch auf die Entgegennahme entsprechender Landverzichtserklarungen nach § 52
FlurbG beschranken, nicht aber Anderungen des Flurbereinigungsplanes durch Eingriffe in Abfindungen oder
Zuteilungen der Teilnehmer rechtfertigen. Die Flurbereinigungsbehérde hat nach ihren eigenen glaubhaften
Angaben in der Flurbereinigung M. bisher lediglich durch Aufhebung der gem. § 54 Abs. 2 FlurbG dem Klager
rechtmaRig zugeteilten Aufstockungsflache eine Landzuteilung fur den A.-Verband zur Errichtung der N.-
Talsperre vorgesehen, aber selbst noch nicht die Zuteilung an den A.-Verband fir erforderlich gehalten,
sondern durch denselben Nachtrag VIl noch bei der beigeladenen Teilnehmergemeinschaft ausgewiesen. Da
mit den Bauarbeiten der Talsperre erst im Jahre 1982 begonnen werden soll, ist auch aus diesem Grunde -
vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens - eine Anderung des Flurbereinigungsplanes im éffentlichen
Interesse nicht als erforderlich anzusehen. Vielmehr wird zu gegebener Zeit, soweit das fur die Talsperre
bendtigte Land nicht freihandig erworben werden kann, daftir ohnehin ein Planfeststellungs- und
Enteignungsverfahren oder die Anordnung eines besonderen Unternehmensverfahrens notwendig werden.

Ausgabe: 15.01.2026 Seite 2 von 2



	RzF - 14 - zu § 64 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


